
 

 

 

 

Ausschließlich per E- Mail  
 
Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
Ihre E-Mail vom 23.02.2023  
Anlagen: - 5-  
 
Sehr geehrter Herr Semsrott, 
 
mit E-Mail vom 23.02.2023 beantragen Sie beim Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) die Zusendung folgender Informationen: 
 
„Die Schriftgutanordnung Ihres Hauses bzw. die hausinterne Anordnung, die die Verwaltung 
von Schriftgut regelt (ggf. auch Aktenordnung oder Registraturanordnung genannt; vgl. die 
Schriftgutanordnung des BMI: https://fragdenstaat.de/dokumente/7943- hausanordnung/)“. 
 
Über Ihren Antrag entscheide ich nach §§ 1 Absatz 1, 10 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) wie 
folgt: 
 

I. Dem Antrag wird stattgegeben. 
II. Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 

 
Begründung: 
 
Zu I. 
Es besteht Anspruch auf Informationszugang nach § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG. Danach hat jeder 
nach Maßgabe des IFG gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu 
amtlichen Informationen.  
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Auf Ihren Antrag hin wird Zugang zu den hier vorliegenden einschlägigen amtlichen 
Informationen in dem Umfang gewährt, wie er aus diesem Bescheid und dessen Anlagen 
ersichtlich ist. 
 
Zu II. 
Die Auskunft ergeht als einfache Auskunft gebührenfrei gem. § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, Teil A Nr. 1.1 der Verordnung über Gebühren und Auslagen nach 
dem IFG (Informationsgebührenverordnung – IFGGebV). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Rochusstraße 1, 53123 Bonn erhoben 
werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
█████████████▍
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